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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.12.2000

Norm

AußStrG §2 Abs2 Z5 F2

AußStrG §93 ff

Rechtssatz

Die im Rahmen der Inventarisierung und Schätzung des Nachlasses erfolgte Bestellung von Sachverständigen und

Festlegung des Umfanges der Schätzung dienen der von Amts wegen vorzunehmenden Sto7sammlung (§ 2 Abs 2 Z 5

AußStrG). Sie sind vergleichbar mit dem im Zivilprozess zu fassenden Beweisbeschluss, mit dem der

Sachverständigenbeweis beschlossen und das Beweisthema festgelegt wird.
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Ähnlich; Beisatz: Hier: Pflegschaftsverfahren. (T1)
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